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Richter das Recht verletzt, so verklagt sie ihn am
Throne des Zeus, dessen Beisitzerin (näQsÖQog)
sie ist. Hesiocl. op. et d. 256. Soph. 0. C.
1377. Da sie durch ihre Wirksamkeit Gesetz¬
mäßigkeit, Frieden und Ruhe bringt, so heißen
ihre Schwestern bei Hesiod Ennomia und Eire¬
ne und ihre Tochter bei Pindar (pytli. 8, l.)
Hesychia. Bei den Tragikern tritt sie mit den
Erinyen verbunden als unbeugsame, streng stra¬
fende Göttin auf, welche dem Frevler das Schwert
in die Brust stößt und die Strafe, wenn auch
spät, in sein Haus bringt. Aesch. Choepli. 639.
047. Sie hat den Beinamen Astraia, Sternen-
juugfrau; als solche lebte sie im goldenen Zeit¬
alter auf Erden, im ehernen Zeitalter aber ging
sie, die letzte unter den Göttern (Ov.met. 1,150.),
zum Himmel. Da glänzt sie als Sternbild im
Thierkreise unter dem Namen Jungfrau.

Aixri, das Recht, die Gerechtigkeit. Als Gott¬
heit petsomfieirt; die ewig waltende Macht, die
die Thaten der Menschen richtet, Lohn und Strafe
vertheilen!), der Ursprung alles Rechtes, von der
die ewigen ungeschriebenen Gesetze (äygacpoL vo-
fioi) ausgehen. („Dike und Nemesis, die beiden
reinsten Götterbegriffe des Alterthums, au welche
der einfach erhabene Sinn der Griechen die ganze
Weltregierung knüpfte." W. v. Humboldt zu Aesch.
Agam. p. III.) Hieraus fließen dam: die weite¬
ren Bedeutungen des Wortes, Gericht und Tag
des Gerichtes, und als Mittel zur Wiederher¬
stellung des zerstörten Rechtszustandes die Buße,
Strafe. Aber auch der Rechtshandel selbst und
vorzugsweise die Klage (actio), die ja denselben
Zweck hat, ein geschehenes Unrecht auszugleichen,
heißt ferner mag die geschehene Rechtsver¬
letzung nun privater (so daß der Einzelne Un¬
recht erlitten hat) oder öffentlicher Art sein. Der
einzuschlagende Weg (wir haben ausschließlich den
athenischen Prozeß im Auge) bestand also darin,
daß der Kläger (o SL^aGa^svog) unter einer be¬
stimmten Form sich an die einleitende Behörde
(den rjysficöv) wendet und ihn, unter Angabe des
Klagegrundes (f'yxlr/^a), um Einsetzung eines
Gerichtes bittet, um zwischen Kläger (dWrov)
und Beklagtem (cpevycov) zu entscheiden. Wenn
nun die SUca in der angegebenen weiteren Be
dentung nach mehreren Punkten hin unterschieden
werden können, so liegt doch der wesentlichste Unter¬
schied für das athen. Recht in der Verschieden¬
heit des Gegenstandes der Klage, des syulri^a.
Derselbe kann nämlich bestehen l) in der Ver¬
letzung eines individuellen Rechts oder Interesses;
2) in der Verletzung eines Rechts der Gesammt¬
heit, unmittelbar, z. B. durch einen Angriff auf
die bestehende Verfassung, oder mittelbar, wenn
ein Verbrechen, z. B. ein Mord, verübt ist, das
unmittelbar nur deu Einzelnen trifft, in feinen
Folgen aber die Sicherheit der Gesammtheit selbst
gefährdet. Erstere (die Privatklage) heißt dyav
i8\og, SUr] iSia, 8iv.r\ im engeren Sinne;
letztere (die öffentliche Klage), die'stets ein Delict
zum Gegenstände hat, uycov SrjfiocLog, 8. 8rj^io-
afa, yQcccprj (vgl. auch Fgacpr'{). Unterscheidende
Merkmale beider Arten von Klagen sind: 1) eine
di-nrj (natürlich im engeren Sinne) kann nur der
unmittelbar Verletzte (oder für ihn sein xuptos)
anstellen, öffentliche Klagen (ausgenommen die
cpovLY.ä, die nur von den Verwandten des Ge-

tödteten oder Verletzten, ist es ein Sklave, von
dem Herrn desselben verfolgt werden können) ein
jeder Bürger, der im Besitze seiner Rechte ist (6
ßoviofisvos, OLs Z%£6TLV). 2) In Privatklagen
fällt mit wenigen Ausnahmen die Buße oder 'der
streitige Gegenstand ausschließlich dem gewinnen¬
den Theile zu (Ausnahmen bei der i^ovlrjg und
s£aiQsri£cog Slkti, s. nachher), abgesehen da¬
von, daß mehrmalige Verurteilung öfters Atimie
nach sich zog und es den Richtern bei einzelnen
derselben frei stand, noch eine Prostimesis hinzu¬
zufügen, z. B. bei der 8. nionrjg Gefängniß.
(Es findet dies bei Klagen statt, die, da sie ab¬
gesehen von der Beschädigung des Einzelnen auch
gegen Verletzung der öffentlichen Ordnung ge¬
richtet sind, schon nahe an die öffentlichen Klagen
hinanstreifen.) In öffentlichen Klagen fällt mit
wenigen Ausnahmen die Strafe ganz oder zum
Theil dem Staate anheim, der hier nicht allein
dem Einzelnen zu seinem Rechte verhilft, sondern
durch Strafen die Gesammtheit vor Angriffen
Einzelnen zu sichern sucht. _ 3) In Privatklagen
werben Prtstaiteien erlegt (ra ngvzaviLa, s. z/1 -
HaarLKov, unterschieben von nagäazaaig, welche,
außer bei Diaiteteu, nur ber Kläger erlegt), in
ösfentl. Klagen nicht. In diesen wird dagegen,
mit Ausnahme der yp. xccxcofffcog (f. Fgacpij),
der Kläger, wenn er nicht den 5. Theil der
Stimmen erhält oder vor richterlicher Entscheidung
vou ber Klage absteht (was in Privatklagen stets
erlaubt war), mit einer Buße von 1000 Dr ach.
men belegt unb verliert bas Recht, eine solche
Klage wieber anzustellen. — Nach bem Gegen
staube ber Anklage, bem syulrifia, werben bie
Sc-uccl im engern Sinne eingetheilt in 8. ngog
xlvoc unb 8. Kcctcc TLvog. Erstere begreifen bie
Klagen in sich, in beiten es sich um Rechte an
Sachen (Eigeuthumsrecht, Recht an einer frernbeit
Sache) hanbelt, bie in rem actiones, ober um
Rechte an Hanblnngen, zu welchen eine Person
durch Vertrag verpflichtet ist, in personam actio¬
nes. Die Sinai Y.arü zivog dagegen richten sich
gegen den, welcher ein Delict begangen hat, z. B.
die 8. Y.XoKT]g, 8. aly.tag, 8. ipsvSo^iagzvgLcov
u. s. tu. Sie begreifen also im Allgemeinen die¬
jenigen Privatwagen in sich, in denen gegen den
Verklagten, außer auf die Erfüllung seiner Ver¬
bindlichkeiten gegen bett Kläger, noch auf bie
Buße an ben Staat erkannt werben konnte (pönale
Klage). Einige Arten berselben finb: Ainiag dtxry,
gegen ben gerichtet, ber einen Freien schlug, um
ihn zu kränken, ohne geschlagen zu sein; ber
Kläger schätzte bie Größe ber Beleibigung, etwaige
Körperverletzung, in Gelb, welches bei Verurtheilung
bes Beleibigers bem Kläger zusiel; wer barauf ver¬
zichtete, konnte basselbe Vergehen burch eine ygacpr\
vßgs cog verfolgen, bei ber bie Buße betn Staate
anheimfiel; svolhlov Slkti, gegen ben Miethet
erhoben, ber feine Miethe, kuqtzov Siyirj gegen
ben Pächter, ber seine Pacht nicht zur rechten
Zeit bezahlt hatte; diese unb bie avv&amp;amp;rjnöjv na-
gaßdoEcog 8. tuurben auch gegen ben, bem bet
Besitz eines Hanfes unb Grttnbstückes gerichtlich

abgesprochen war, ber aber beffenuitgeachtet nicht
ans bem Besitze wich, angewenbet, um ihn zur
Zahlung des Ertrages des ihm abgesprochenen
Gegenstandes an bett siegreichen Kläger zn nöthi¬
gen; s^aigsascog oder äcpaLQEGtcog 8. gegen den,


